
Mediainformationen 2025
Nr. 6 gültig ab 1. Januar 2025



Individuelle Lösungen für Ihre Kommunikation

Ihre Ziele und Botschaften sind so anspruchsvoll wie die Medien in unserem Portfolio? 
Wir entwickeln Ihr individuelles Media- oder Content-Marketing-Konzept – zugeschnitten auf Image, 

Vertrieb, Leadgenerierung, Recruiting oder Employer Branding.

Dabei stellt unser Team Ihre Anforderungen in den Mittelpunkt 
Als Kommunikations- und Marketingspezialist der HANDELSBLATT MEDIA GROUP  

denken wir kanal- und medienübergreifend.

Print. Digital. Live.

Individuelle Lösungen für Ihre Kommunikation



Die Zielgruppen – Entscheider und Multiplikatoren aus allen Branchen

Architektur, Bauen, Wohnen

Industrie, Energie und Handel

IT und Digitalisierung

Medien und Kommunikation

Automobil und Logistik

Finanzen, Banken, Versicherungen

Gesundheit, Wissenschaft, Pharma
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Der journalist ist das größte und wichtigste Magazin für 
 Journalismus in Deutschland. Für 27.000 Medienmacher in 
Deutschland ist der journalist unverzichtbar: als Berufsbegleiter, 
Kompetenzzentrum und Diskussionsplattform. 

Der journalist behandelt die großen und relevanten Themen im 
Journalismus. Hier fi nden die Debatten zur Zukunft statt, hier 
 sprechen die klugen Köpfe. Der journalist steht für Dialog 
und Transparenz. Unser Leitmotiv ist: Wie machen wir den 
 Journalismus besser? 

Der journalist ist der einzige Titel in seinem Segment, der IVW -
geprüft ist. Leserbefragungen zeigen, dass jede Ausgabe des 
 Magazins von etwa 50.000 Journalist*innen gelesen wird. Hinzu 
kommt ein Netzwerk von etwa 75.000 Social-Media-Kontakten. 
Zum journalist gehört der Podcast Druckausgleich mit rund 
8.000 Abonnent*innen und ein Newsletter mit 6.000 Empfängern. 
Außerdem ist der journalist Teil der DJV-Community – der größten 
Vereinigung professioneller Journalisten in Europa. 

TITELPORTRAIT
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Der journalist hat eine klare, spitze, hochgebildete und innovations-
freudige Zielgruppe: Das Magazin richtet sich an alle Journalist*innen 
im deutschsprachigen Raum. Mit keinem anderen Medium erreicht 
man die professionelle Journalistenszene so zielgenau. 

Der journalist ist das Branchenmedium für Journalisten. Leser*innen 
des Magazins sind hauptberufl ich als Journalisten tätig. Etwa die 
 Hälfte arbeitet in Festanstellung, die andere Hälfte als freiberufl iche 

Journalisten. Der journalist wird von Redakteuren und Ressortleiterin-
nen gelesen, ebenso wie von Chefredakteuren und Volontärinnen. 

Der journalist hat eine treue Leserschaft. Das Magazin wird nicht 
durchgeblättert, sondern gelesen und wirkt über den Tag hinaus: Viele 
Leser*innen archivieren die Ausgaben zu Hause oder im Büro. 

DIE ZIELGRUPPE
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TERMINE 2025

Ausgabe Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss Erscheinung Titel Themen

01/02 08.01.2025 10.01.2025 20.01.2025
Die Megathemen 
des Jahres

• Nachhaltigkeit, KI, Demokratie, Transformation, ESG
• Jubiläum: 75 Jahre DJV

03 19.02.2025 21.02.2025 03.03.2025
Junger 
Journalismus

• Demografischer Wandel, Arbeitsmarkt, Employer Brands
• Geld und Finanzen, Stiftungen

04 18.03.2025 20.03.2025 01.04.2025
Das 
 Zukunfts-Heft

• Visionen für den Journalismus und die Gesellschaft
• Longevity, Transformation, Kreislaufwirtschaft, Fachkräfte

05 17.04.2025 23.04.2025 02.05.2025
Pressefreiheit 
und Demokratie

• Brauchen wir ein neues Narrativ für die Gesellschaft?
• Journalistenpreise des Jahres

06 20.05.2025 22.05.2025 02.06.2025 Die KI-Ausgabe
• Zukunft, Innovation, Automatisierung
• Digitale Transformation und Cybersicherheit

07/08 08.07.2025 10.07.2025 21.07.2025 Out-of-the-Box
• Raus aus der Bubble, Lernen von anderen
• Kann man das auch anders sehen?

09 19.08.2025 21.08.2025 01.09.2025
Die grüne 
 Ausgabe

• Klima und Nachhaltigkeit
• ESG, Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz

10 19.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
Glaubwürdigkeit: 
It’s all about Trust

• Medienkompetenz und Medienvertrauen
• Umgang mit Desinformation, Hate, Populismus

11 21.10.2025 23.10.2025 03.11.2025 New Work
• Arbeitskultur, Resilienz, Gesundheit 
• freier Journalismus / Geschäftsmodelle

12 18.11.2025 20.11.2025 01.12.2025
Die Diversity-
Ausgabe

• kulturelle Vielfalt und Inklusion 
•  Social Responsibility

01/02 06.01.2026 08.01.2026 20.01.2026
Das Jubiläums-
Heft

• 75 Jahre journalist
• Megathemen des Jahres
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PREISE UND FORMATE
Grundformate im redaktionellen Teil

Format Im Satzspiegel 
Breite × Höhe

Im Anschnitt * 
Breite × Höhe 

Preis in Euro,  
4c

1/1 180 × 236 210 × 280 9.940

2/3 hoch 118 × 236 133 × 280 8.100

1/2 quer 180 × 112 210 × 136 6.800

1/2 hoch  87 × 236 102 × 280 6.800

1/3 hoch  56 × 236  71 × 280 5.200

1/3 quer 180 ×  71 210 ×  95 5.200

1/4 quer 180 ×  46 210 ×  70 4.600

1/4 hoch  41 × 236  56 × 280 4.600

1/4 Eckfeld  87 × 115 – 4.600

Formate über Bund im redaktionellen Teil

Format Im Anschnitt * 
Breite × Höhe 

Preis in Euro, 4c

2/1 420 × 280 19.990

1   2/3 (1/1 + 2/3 hoch) 343 × 280 18.700

1   1/3 (1/1 + 1/3 hoch) 281 × 280 15.700

2 x 2/3 hoch 266 × 280 16.200

2 x 1/2 quer 420 × 136 13.200

2 x 1/3 quer 420 ×  95 9.500

Format Im Satzspiegel (B × H) Preis in Euro, 4c
2 x 1/2 (Tunnel) 266 × 160 12.790

Sonderplatzierungen

Format Im Satzspiegel 
Breite × Höhe

Im Anschnitt * 
Breite × Höhe 

Preis in Euro, 4c

2. Umschlagseite   – 210 × 280 10.890

4. Umschlagseite   – 210 × 280 10.890

1/3  neben 
Editorial   –  71 × 280 5.300

*  Anschnittformate: jeweils zuzüglich rundum 3 mm Beschnittzugabe, für über Bund druckende Anzeigen bitte Bundüberfüllung (5mm) beachten  
Druckunterlagen ohne Beschnittmarken anliefern

Weitere Formate auf Anfrage.

Alle angegebenen Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
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STELLENANZEIGEN
Printanzeigen
Format Im Satzspiegel 

Breite × Höhe
Preis in Euro

1/1 180 × 236 3.590

1/2 quer 180 × 112 2.400

1/2 hoch  87 × 236 2.400

1/4 Eckfeld  87 × 115 2.300

1/3 quer 180 ×  71 2.250

1/3 hoch  56 × 236 2.250

1/6 hoch  56 × 115 1.880

Das Setzen der Anzeige ist im Millimeterpreis inkl. zwei Korrekturschleifen 
enthalten. Weitere Formate auf Anfrage.

1/1
180 × 236

1/2 quer
180 × 112

1/3 quer
180 × 71

1/2 hoch
87 x 236

1/4 Eckfeld
87 x 115

1/3 hoch
56 x 236

1/6 hoch
56 × 115

Stellenanzeigen in der Rubrik JOBS 
• Laufzeit 30 Tage
•  Verbreitung über Social Media 
•  Verbreitung über djv.de – der Website des Journalisten-Verbands
•  Verbreitung über Newsletter

Preis: 500 Euro 

Spezifikationen
Werbemittel sind über ein Formular auf der Website einstellbar:  
www.journalist.de/jobs

Online
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PERSONAL I EN

39
journalist 1+2 — Januar/Februar 2022
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t  17 Die Autorin Jagoda Marinić 
ist neue Stern-Kolumnistin. Sie 

folgt auf Meike Winnemuth, die 

acht Jahre lang die zweiwöchentliche 

Kolumne des Magazins bestückt hat. 

 18 Nils Markwardt ist als neuer 

Kulturredakteur bei Zeit Online 

für Geistes- und Sozialwissen-

schaften und das Sachbuch zuständig. Er 

kommt vom Philosophie Magazin.

 19 Jasmin Off, bisher stellvertre-

tende Chefredakteurin der Lü-

becker Nachrichten, ist jetzt Mit-

glied der Chefredaktion des Redaktions-

netzwerks Deutschland und Leiterin di-

gitale Transformation im Regionalen. 

 20 Fabian Peters ist neuer Chef-

redakteur von Basic Thinking, 

vorher war er Redakteur des 

Online-Magazins. 

 21 Markus Preiß, Leiter des ARD-

Studios in Brüssel, soll von 2024 

an das ARD-Hauptstadtstudio 

leiten. Bis dahin bleibt Tina Hassel des-

sen Chefredakteurin. 

 22 Neue Leiterin der Journalis-

tenschule der Rheinischen Post 

ist Julia Rathcke. Bei der RP ist 

sie ansonsten Redakteurin im Ressort 

Politik/Meinung und Analyse.

 23 Franziska Reich ist neue Poli-

tik-Chefin beim Focus und Mit-

glied der Chefredaktion. 

 24 Medienjournalist Kai-Hinrich 
Renner ist von der Berliner Zei-

tung zur Kommunikationsagen-

tur Schoesslers gewechselt, deren neu 

eröffnetes Büro in Hamburg er leitet.

 25 Florian Rinke, bisher Wirt-

schaftsredakteur bei der Rheini-

schen Post, ist zur Marketing-

Plattform OMR gewechselt.

 26 Anna Schilling steht seit die-

sem Jahr an der Spitze der ZDF-

Redaktion „Tagesmagazine 

Mainz“, die die Sendungen Drehscheibe 

und Hallo Deutschland produziert. 

 27 Gregor Peter Schmitz verlässt 

die Augsburger Allgemeine nach 

vier Jahren als Chefredakteur. 

Seine Aufgaben übernehmen kommissa-

risch seine Stellvertreter Andrea Kümpf-

beck und Yannick Dillinger.

 28 Arno Schupp ist neuer Chef-

redakteur des Stader Tageblatts. 

Vorher war er Homepage-Chef 

bei der Berliner Zeitung. Er folgt auf Wolf-

gang Stephan, der weiterhin als Journa-

list für verschiedene norddeutsche Zei-

tungen schreibt.

 29 Florian Spichalsky, zuletzt 

stellvertretender Chefredakteur 

und Blattmacher, ist zum Chef-

redakteur der Börse am Sonntag aufge-

stiegen. Er folgt auf Reinhard Schlieker, 

der nun Editor-at-Large ist.

 30 Daniel Staffen-Quandt ist 

jetzt Chefredakteur des Evange-

lischen Pressediensts (epd) in 

Bayern. Er folgt auf Achim Schmid, der 

in den Ruhestand geht.

 31 Jörn Tüffers leitet nun die Ge-

meinschaftsredaktion von Köl-

ner Stadt-Anzeiger und Kölni-

scher Rundschau im Rhein-Erft-Kreis. Er 

kommt vom Medienhaus Bauer in Marl. 

Der bisherige Lokalchef Bernd Rupprecht 

ist in den Ruhestand gegangen.

 32 Lorenz Wagner, bisher Redak-

teur des SZ-Magazins, arbeitet 

von Februar an als Sprecher für 

BMW-Erbin Susanne Klatten sowie deren 

Beteiligungsfirma Skion. 

 33 34 Jennifer Wilton ist 

neue Chefredakteurin 

der Welt. Vorher ver-

antwortete sie dort das Ressort Titelthe-

ma. Sie folgt auf Dagmar Rosenfeld, die 

nun Chefredakteurin der Welt am Sonn-

tag ist – als Nachfolgerin des neuen Bild-

Chefredakteurs Johannes Boie.

ANZEIGE

enial recherchiert?
Prämiert werden Beiträge, die in einem regiona-
len Print- oder Onlinemedium publiziert wurden.

Sie haben 

www.gutenberg-recherchepreis.de

Preis für JournalistInnen bis 35 Jahre.

Jetzt bis 16. Mai 2022 bewerben!

Preisgeld 15.000 €

Bewerben Sie Journalistenpreise dort, wo die Zielgruppe für die Aus-
schreibung ist: im journalist, dem größten und wichtigsten Magazin für 
Journalist*innen in Deutschland. Über den journalist erreichen Sie 
30.000 potenzielle Bewerber*innen auf Ihre Aufschreibung. Und das 
über alle Kanäle: Print, Online, Social und Newsletter.

Kontakt für Planung und Konzeption: 
verlag@journalist.de oder 
Tel.: 0228-20172-44

Anzeigenkosten Journalistenpreise

Format Preis in Euro, 
4c **

1/1 Seite Print + Online + Social + Newsletter 4.900

1/2 Seite Print + Online + Social + Newsletter 2.700

JOURNALISTENPREISE 
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Der journalist stellt Unternehmen, Verbänden und Organisationen ein 
neues Content-Format zur Verfügung: Präsentieren Sie die Ergebnisse 
aus exklusiven Studien 30.000 Multiplikatoren aus der Medienbranche. 
In der „Studie des Monats“ erreichen Sie jene Zielgruppe, die die Inhalte 
Ihrer Studien aufgreifen und weitertragen kann – über alle Kanäle: Print, 
Online, Social und Newsletter.

Kontakt für Planung und Konzeption: 
verlag@journalist.de oder 
Tel.: 0228-20172-44

Anzeigenkosten Studie des Monats

Format Preis in Euro, 
4c **

1/1 Seite Print + Online + Social + Newsletter 4.900

1/2 Seite Print + Online + Social + Newsletter 2.700

STUDIE DES MONATS
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Was sind die Themen, die Sie bei Journalist*innen setzen wollen? 
Advertorials eignen sich immer dann, wenn Sie etwas mehr zu erzählen 
haben. Das können erklärungsbedürftige Produkte oder Dienst-
leistungen sein. Das können aber auch Themen sein, die Sie gezielt in 
das Blickfeld der journalist-Zielgruppe bringen wollen. 

Der journalist hat drei Advertorial-Formate entwickelt, die sich perfekt 
in das Magazinkonzept einfügen und über die Sie Ihre Themen setzen 
können.

1) Vision 2026
Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen: Klimaschutz, 
Mobilität, Energie, Ernährung, Digitalisierung, Diversity. Was sind die 
Themen, die Ihr Unternehmen in den nächsten Monaten, in den nächs-
ten Jahren umtreiben? Wie stellt sich Ihr Unternehmen in Zukunft auf? 
Das Format „Vision2026“ bietet ein Forum, über das Unternehmen ihre 
Zukunftsagenda setzen können.

Die Advertorials werden mit dem Wort „ANZEIGE“ gekennzeichnet.

ADVERTORIALS, SONDERVERÖFFENTLICHUNGEN
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K A N N  M A N  D A S  A U C H  A N D E R S  S E H E N ?K A N N  M A N  D A S  A U C H  A N D E R S  S E H E N ?
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ANZEIGE

„Unsere 
Strategie zur 
Bekämpfung 
von Falsch
meldungen 

umfasst drei 
Aspekte: 

Entfernen, 
Reduzieren und 

Informieren.“

Guido Bülow arbeitet seit Septem

ber 2015 bei Facebook und leitet 

als Head of News Partnerships 

Central Europe die strategischen 

Initiativen und Programme zur  

Förderung von Qualitätsjourna

lismus und einer informierten  

Gesellschaft in der EMEARegion.

B leichmittel hilft gegen das Coro-

navirus” – diese Meldung verbrei-

tete sich viral in den sozialen 

Medien. Mit der zunehmenden Ausbrei-

tung des Coronavirus sehen wir, dass die 

Menschen nicht nur vermehrt unsere 

Plattformen nutzen, um miteinander in 

Kontakt zu bleiben, in vielen unterschied-

lichen Gruppen Hilfe anzubieten oder 

kleine Unternehmen zu unterstützen. 

Auch Falschmeldungen sind leider ver-

stärkt aufgetaucht: Man liest von Wun-

dermitteln gegen das Virus, von Ver-

schwörungstheorien über angebliche 

Verursacher der Pandemie und von Ge-

rüchten, wonach Supermärkte nicht 

mehr öffnen würden. Solche Falschmel-

dungen sind gefährlich, denn es geht hier 

um die Gesundheit und Sicherheit von 

Menschen.

Falschmeldungen sind uns 

nicht egal

Wir ergreifen daher umfassende Maßnah-

men, um zu verhindern, dass sich solche 

Inhalte verbreiten. Unsere Strategie zur 

die einen Ausbruch der Krankheit hätten 

begünstigen können oder Gerüchte über 

einen Polio-Impfstoff in Pakistan, die den 

Mitarbeitern von Gesundheitsorganisa-

tionen erheblichen Schaden hätten zu-

fügen können. 

Basierend auf den Leitlinien der Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) und ande-

rer Gesundheitsbehörden passen wir 

unsere Bewertungskriterien fortlaufend 

an. Beispielsweise haben wir damit be-

gonnen, Beiträge zu entfernen, die be-

haupten, dass Abstand zu anderen Per-

sonen die Ausbreitung des Coronavirus 

nicht verhindern würde. 

Für WhatsApp und Messenger haben wir 

darüber hinaus eindeutige Markierungen 

eingeführt, um weitergeleitete Inhalte als 

solche zu kennzeichnen. Das ermöglicht 

den Empfängern von Nachrichten zu er-

kennen, ob ein Inhalt von einer engen 

Kontaktperson stammt. Außerdem haben 

wir die Anzahl der Nachrichten, die über 

WhatsApp weitergeleitet werden können, 

eingeschränkt, um die Verbreitung viraler 

Nachrichten zu reduzieren. 

Zusammenarbeit mit 

unabhängigen Faktenprüfern 

Wir arbeiten mit einem globalen Netz-

werk aus mehr als 60 unabhängigen, ex-werk aus mehr als 60 unabhängigen, ex-werk aus mehr als 60 unabhängigen, ex

ternen Faktenprüfern zusammen, die 

mehr als 50 Sprachen abdecken. In 

Deutschland sind dies dpa und Correctiv. 

Diese Partner arbeiten mit Hochdruck, 

Falschnachrichten zu identifizieren. Um 

die Kapazitäten der Faktenprüfer wäh-

rend der anhaltenden Krisensituation zu 

erhöhen, unterstützen wir das Interna-

tional Fact-Checking Network mit 1 Mil-

lion US-Dollar. 

Inhalte, die von den Faktenprüfern als 

falsch eingestuft wurden, werden ent-

sprechend markiert und in ihrer Sicht-

barkeit reduziert. Basierend auf den Be-

wertungen der Faktenprüfer haben wir 

allein im März dieses Jahres etwa 40 

Millionen solcher Markierungen ange-

zeigt, woraufhin etwa 95 Prozent der 

Nutzer den eigentlichen Inhalt nicht an-

geklickt haben. Wir benachrichtigen zu-

dem Personen, die diese Inhalte bereits 

geteilt haben oder dies beabsichtigen. 

Außerdem nutzen wir Künstliche Intelli-

genz, um Duplikate von bereits identifi-

In der von Unternehmen bezahlten Advertorial-Rubrik „Kann man das auch anders sehen?” antwortet 
in diesem Monat Guido Bülow, Head of News Partnerships Central Europe bei Facebook.

„Auch wenn dies alles nur kleine Maßnahmen sind, sehen wir, dass sie in Summe zahlreiche positive Auswirkungen haben.“

zierten Falschinformationen zu finden 

und deren Reichweite ebenfalls einzu-

schränken. 

Seit die WHO COVID-19 zum weltweiten 

Gesundheitsnotstand erklärt hat, arbei-

ten wir daran, die Menschen auf Face-

book mit vertrauenswürdigen Informa-

tionen zu versorgen. Bereits im Januar 

haben wir damit begonnen, Pop-Up-Mel-

dungen im News Feed bei Facebook an-

zuzeigen. Die Meldungen verweisen auf 

unser Coronavirus Informationszentrum 

– einer Facebook-Seite mit weiterführen-

den Informationen und Links zu offiziel-

len Behörden sowie hilfreichen Ressour-

cen und Hinweisen. Ähnliche Pop-Up-

Meldungen erscheinen auch im Instag-

ram-Feed von Nutzern aus besonders 

stark betroffenen Ländern, wenn ein 

Hashtag mit COVID-19-Bezug angeklickt 

wird.

Mithilfe dieser Maßnahmen auf Facebook 

und Instagram haben wir bereits mehr 

als zwei Milliarden Menschen auf ver-

trauenswürdige Informationen von Ge-

sundheitsbehörden wie der WHO auf-sundheitsbehörden wie der WHO auf-sundheitsbehörden wie der WHO auf

merksam gemacht. Mehr als 350 Millio-

nen dieser Menschen sind den Links ge-

folgt, um weitere Informationen zu er-

halten.

Zusammenarbeit mit 

Gesundheitsbehörden

Auf WhatsApp können sich Nutzer für 

Infokanäle von Gesundheitsbehörden an-

melden, um täglich die neuesten Zahlen 

zur COVID-19-Pandemie sowie Tipps zu 

Infektionsschutz und Reisebestimmun-

gen zu erhalten. Neben der WHO hat 

auch das Bundesministerium für Ge-

sundheit kürzlich einen solchen Service 

bei WhatsApp gestartet. 

Wir lernen stetig dazu und entwickeln 

unsere Maßnahmen ständig weiter – wir 

bemühen uns, mehr Partner an Bord zu 

bringen, mehr Aufklärungsarbeit zu be-

treiben, mehr Partnerschaften einzuge-

hen. Nur so können wir sicherzustellen, 

dass Menschen in all unseren Diensten 

und Plattformen mit vertrauenswürdi-

gen Informationen in Verbindung ge-

bracht werden können. Auch wenn dies 

alles nur kleine Maßnahmen sind, sehen 

wir, dass sie in Summe doch zahlreiche 

positive Auswirkungen haben.

Sind Facebook 
Falschmeldungen egal?

Millionen Mal hat Facebook im März 

Nutzern angezeigt, dass Beiträge 

von unabhängigen Faktencheckern 

als falsch markiert wurden. Darauhin 

haben etwa 95 Prozent der Nutzer 

diese Inhalte nicht angeklickt. 

40

Bekämpfung von Falschmeldungen um-

fasst drei Aspekte: Entfernen, Reduzieren 

und Informieren. Wir entfernen Konten 

und Inhalte, die gegen unsere Gemein-

schaftsstandards oder Werbeanzeigen-

richtlinien verstoßen, reduzieren die Ver-

breitung von Falschmeldungen und nicht 

authentischen Inhalten und informieren 

Menschen, indem wir ihnen mehr Kon-

text zu den Beiträgen in ihrem News Feed 

geben.

Eindämmung von COVID-19 

Falschinformationen 

Im Zusammenhang mit der Coronavirus-

Pandemie unternehmen wir seit einigen 

Wochen weitere Schritte, um die Verbrei-

tung von Falschinformationen zu redu-

zieren – über alle Facebook-Dienste hin-

weg. So entfernen wir auf Facebook und 

Instagram Falschinformationen mit Be-

zug zum Coronavirus, wenn davon Ge-

fahren für das körperliche Wohlergehen 

ausgehen können. Bereits seit 2018 ent-ausgehen können. Bereits seit 2018 ent-ausgehen können. Bereits seit 2018 ent

fernen wir solche Inhalte – etwa Falsch-

informationen über Masern in Samoa, 

ANZEIGE

Anzeigenkosten Advertorial

Format Satzspiegel
Breite × Höhe

Anschnitt *
Breite × Höhe

Preis in Euro, 
4c **

2/1 390 × 236 420 × 280 21.100

1/1 180 × 236 210 × 280 11.800

1/2 quer 180 × 112 210 × 136 9.800

1/2 hoch   87 × 236 102 × 280 9.800

*  Anschnitt-Formate: jeweils zuzüglich rundum 3 mm Beschnittzugabe.
Druckunterlagen ohne Beschnittmarken anliefern

** Preise gelten bei fertiger Druckunterlagen-Anlieferung.

2) Kann man das auch anders sehen?
Ist Lufthansa der Klimaschutz egal? Hat Daimler die Mobilitätswende 
verschlafen? Macht Facebook nichts gegen Fakenews? Oft geht der 
Medienmainstream bei solchen Themen in eine Richtung. Wir sind 
überzeugt: die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern komplex und 
vielschichtig. Das Format „Kann man das auch anders sehen?“ gibt 
Ihnen die Möglichkeit, eine andere Perspektive, Ihre Sicht, in die Öff ent-
lichkeit zu bringen. 

Wir beraten Sie gern und entwickeln gemeinsam das passende Format 
mit den überzeugenden Inhalten. Und wir verknüpfen Ihren Auftritt im 
journalist mit unseren Online- und Social-Media-Kanälen. Sei es als 
Zitatkachel, Bilder-Animation oder Video.

Kontakt für Planung und Konzeption: 
verlag@journalist.de oder 
Tel.: 0228-20172-44
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BEILAGEN, BEIHEFTER, BEIKLEBER

Beilagen* Beihefter* Beikleber*

Preise in Euro 
(zzgl. MwSt.)

bis 25 g 330,00 pro Tsd.
je weitere 5 g 21,00 pro Tsd.

 4 Seiten  14.325,00
 8 Seiten  16.977,00
 16 Seiten  20.515,00

a)  Postkarten im Innenteil oder andere rechteckige,  
ungefalzte Druck sachen, leere Briefumschläge  
(Lasche geschlossen) 
84,00 pro Tsd. zzgl. Trägerseite

b)  gefüllte Briefumschläge (Lasche geschlossen), 
 gefalzte Drucksachen, CD-ROM 
93,00 pro Tsd. zzgl. Trägerseite

c)  Postkartenbeiklebung Titelseite auf Anfrage

Rabatte keine 4 BH-Seiten = 2 S. nach 
Mengenstaffel

Trägeranzeige nach der Mengenstaffel

Formate Mindestformat:  
60 mm breit x 75 mm hoch
Höchstformat:  
200 mm breit x 270 mm hoch
Abweichende Formate auf Anfrage

210 mm breit x 280 mm hoch
Beschnittzugabe: 3 mm am Kopf,  
Fuß und außen 

Mindestformat:  
60 mm breit x 75 mm hoch
Höchstformat:  
160 mm breit x 220 mm hoch
Andere Formate auf Anfrage mit Muster.

Gewicht Bitte anfragen! Bitte anfragen! Papiergewicht für Postkarten 150g/m2
Höchstgewicht für gefüllte Umschläge 20 g

Belegungs- 
möglichkeit

Teilbelegung auf Anfrage Gesamtauflage Basisanzeige in der Gesamtauflage

Platzierung Heftmitte (weitere Platzierungs- 
möglichkeiten auf Anfrage)

auf Anfrage

Auftrags- und  
Rücktrittstermin

4 Wochen vor Erscheinungstermin

Muster vorab 5 Exemplare an Media Service erbeten

Versandanschrift Frei Haus an: L.N. Schaffrath DruckMedien GmbH & Co. KG, Marktweg 42–50, 47608 Geldern

* zzgl. Postgebühren, Herstellungs-/ und technische Kosten auf Anfrage. Diese Zusatzkosten sind nicht rabatt-/AE- und skontofähig
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GEZIELT KOMMUNIZIEREN UND INHALTLICH ÜBERZEUGEN!
#imDialog – Ihr exklusives Medium 
als Sonderbeilage im journalist
Sie geben die inhaltliche Ausrichtung vor, wir konzipieren und produ-
zieren die Beilage #imDialog. Verlagsbeilagen genießen in der journa-
list-Zielgruppe ein hohes Ansehen, da sie als nützliche Informationen 
zu Themen gesehen werden, die Journalisten bei ihrer Arbeit helfen.

Mit #imDialog erreichen Sie Ihre Kunden auf inhaltlicher und werbli-
cher Ebene. Ein Kommunikationskanal, der wie geschaff en ist, um Ihre 
Zielgruppe optimal anzusprechen. #imDialog ist als Supplement (Bei-
lage im Heft) konzipiert und präsentiert ausschließlich Ihre Themen. 
Über das Trägermedium journalist erreichen Sie so Jounalist*innen und 
Medienmacher*innen aller Fachrichtungen und Mediengattungen.

Key-facts: 

• Das Supplement ist ein anspruchsvolles und modernes Medium. 

• Vom Verlag beauftragte Autoren erstellen zusammen mit Ihrer 
 Marketing-/PR-Abteilung die Inhalte. Sie können auch vorhandenes 
Material nutzen und so adäquat zur Geltung bringen. 

• Inhalt und Umfang richten sich individuell nach Ihren Wünschen und 
Vorgaben. 

• Die Beilage bietet Raum für die Aufbereitung und Darstellung von 
Fakten zu Themen, die für Sie relevant sind.  

Zusatzkontakte gewinnen:

• durch Fortdrucke für Ihre Marketingaktivitäten bei Messen 
oder Veranstaltungen

• durch eine Online-Präsenz mit Ihren Inhalten auf 
www.journalist.de

Preise:
Eine individuelle Kalkulation nach Ihren Wünschen und Vorgaben

Kontakt für Planung und Konzeption: 
verlag@journalist.de oder Tel.: 0228-20172-44
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DRUCKUNTERLAGEN, VERARBEITUNG
Format:  210 mm breit  ×  280 mm hoch 
Satzspiegel:  180 mm breit  ×  236 mm hoch 
Umschlag:  Bogenoffsetdruck 

4/4-fbg. Euroskala + Dispersionslack matt auf den 
Umschlagaußenseiten 
170 g/m² Galerie Art Volume

Inhalt:  Rollenoffsetdruck im LED-Verfahren 
4/4-fbg. Euroskala 
90 g/m² Galerie Art Volume

Verarbeitung:   Hotmelt-Klebebindung, dreiseitig beschneiden

Druckprofil:  ISOcoated_V2

Druckunterlagen:   PDF/X4 oder X3-druckoptimiert 
Ein Original-Andruck des Motives muss parallel an 
die Druckerei gehen, da sonst keine Farbgarantie 
übernommen werden kann. Außerdem wird das 
Motiv der Anzeige per Fax oder per PDF- Datei an 
Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH 
erbeten. Tonwertzunahmen bei Farbanzeigen nach 
den „Technischen Richt linien“ des BVD-FOGRA- 
Standards 
Druckunterlagen ohne Beschnittmarken anliefern

per E-Mail: druckunterlagen@handelsblattgroup.com

Anzeigenschluss, Druckunterlagen- und Rücktrittstermine:
Nach dem jeweils gültigen Terminkalender. Die Rücktrittstermine sind 
jeweils identisch mit den Anzeigenschlussterminen. Durch äußerst 
knapp kalkulierte Anzeigen- und Druckunterlagenschlusstermine kann 
ver spätete Druckunterlagen-Anlieferung das Druckergebnis beein-
trächtigen. Eventuelle Reklamationen sind in solchen Fällen ausge-
schlossen. 

Druckerei: L.N. Schaffrath DruckMedien GmbH & Co. KG 
 Marktweg 42–50 
 47608 Geldern

Farbanzeigen, zusammengefasste Formate:

Werden bei Formaten mit Bunddurchdruck die Zusatzfarben nicht auf 
beiden Heftseiten genutzt, so erfolgt die Berechnung für jede Heftsei-
te getrennt zu den für die Teilformate geltenden Tarifpreisen. 

Sonderfarben oder Farbtöne, die durch den Zusammendruck von 
Farben der verwendeten Skala nicht erreicht werden können, bedürfen 
besonderer Vereinbarung. Einzelheiten auf Anfrage.

Die Zusammenfassung verschiedener Anzeigenformate zu größeren 
rechteckigen Formaten ist nach besonderer Vereinbarung möglich.

Anschnitt, Satzspiegelüberschreitung oder der Druck über Bund wer-
den nicht berechnet .
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ONLINE, SOCIAL MEDIA UND NEWSLETTER
journalist.de ist die Anlaufstelle für Journalist*innen im Netz und wird jeden Monat 
von rund 25.000 Unique Usern besucht. Auf journalist.de geht es um Relevanz, 
Austausch, Innovation und Karriere.

Der journalist scheut sich auch im Netz nicht vor langen Texten und komplexen 
Themen. Nutzeranalysen zeigen, dass die Verweildauer durchschnittlich bei mir 
mehr als 2 Minuten pro Artikel beträgt. Eine Ewigkeit in der Onlinewelt. 

Eng verknüpft mit der Website sind die Social-Media-Aktivitäten des 
journalists auf Twitter (50.000 Follower), Facebook (10.000 Fans), 
Instagram (6.000 Abonnenten) und Linkedin (8.000 Kontakte). Dem 
Twitter-Account des journalist-Stellenmarkts (@journ_jobs) folgen 
mehr als 3.000 Jobinteressierte. Profi tieren Sie von der Glaubwürdig-
keit und Relevanz der Marke und nutzen Sie die Reichweite der Online- 
und Social-Media-Kanäle des journalists. 

Über den journalist-Newsletter mit Branchentrends, 
Terminen und Jobangeboten erreichen Sie monatlich 
6.000 Abonnenten. 

Ob Online-Banner, Social-Media-Posts, Web-Dossier, 
Newsletter – oder ein Paket aus allen Angeboten. Wir 
machen Ihnen ein individuelles Angebot. 

Sprechen Sie uns gerne an!
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PREISE UND FORMATE*
Online + Social
Format Breite × Höhe in Pixel Zeitraum Preis in Euro
Online-Banner + Social Social-Media-Posts über die journalist-
Accounts auf Twitter, Facebook, Instagram und Linkedin

708x708 oder 1.440x531 4 Wochen 1.500

Online-Banner auf journalist.de 708x708 oder 1.440x531 4 Wochen 1.250

Social-Media-Posts über die journalist-Accounts auf Twitter, 
Facebook, Instagram und Linkedin

708x708 – 990

Newsletter
Format Breite × Höhe in Pixel Zeitraum Preis in Euro
Online-Banner oder Kachel mit Info-Text 708x708 oder 1.440x531 – 550

*Auch individuell angepasste Größen sind möglich
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PODCAST
Druckausgleich: Der Podcast für junge Medienmacher*innen

„Sau gut“, „große Hörempfehlung“, „Wunderbar ehrlich“, „Ich erkenne 
mich in so vielen Punkten“. 

Das sind Hörerreaktionen auf 
den journalist-Podcast „Druck-
ausgleich“, der im Jahr 2025 in 
die fünfte Staff el geht. Druck-
ausgleich ist ein journalist-
Podcast für junge 
Journalist*innen und die Her-
ausforderungen der Medien-
branche. Der  Podcast fragt 
ehrlich nach Druck und An-
spruch, nach Haltung und Lö-
sungen. Dabei gibt das Format 
jungen Kolleg*innen Raum, 
setzt sich aber auch mit Exper-
ten und Medienverantwortli-

chen auseinander. Im Zentrum steht der Austausch mit der Community.

Die Druckausgleich-Hosts Annkathrin Weis und Luca Schmitt-Walz 
sind Profi s in der Branche – und gleichzeitig Teil der jungen Generation 
von Journalist*innen, die sich ihre Karriere gerade erarbeiten.

Druckausgleich ist über eine Landing-Page auf journalist.de zu 
 erreichen und über alle Podcast-Plattformen abrufbar. Rund 8.000 
Journalist*innen haben den  Podcast bereits abonniert. Die Druckaus-
gleich-Folgen erscheinen monatlich parallel zur Heftveröff entlichung. 

Möglichkeiten zum Sponsoring:
-  Folgensponsoring am Einstieg einer Folge 

(eingesprochen von den Hosts)

-  Logo-Platzierung auf den Druckausgleich-Anzeigen (1/1) 
im journalist

-  Banner-Platzierung auf der Landingpage 
journalist.de/druckausgleich

- Kachel über die Social-Media-Kanäle des journalists.

Preise

Folgensponsoring: 2.000 Euro

Logo-Platzierung Eigenanzeige: 2.500 Euro

Banner/Landingpage: 1.500 Euro / 4 Wochen

Social-Kachel: 950 Euro

Auch möglich: Kombi-Angebot
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1. Ein „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgen-
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 
Vertrag zwischen Verlag und Auftraggeber über 
die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzei-
gen oder anderer Werbemittel (nachfolgend 
insge samt als „Anzeigen“ bezeichnet) eines Wer-
bungtreibenden oder sonstigen Inserenten 
(nachfolgend insgesamt als „Werbungtreibende“ 
bezeichnet) in einer Druckschrift zum Zweck der 
Ver breitung. Jeder Auftrag wird erst nach schrift-
licher Bestätigung durch den Verlag rechtsver-
bindlich.

2. Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröf-
fentlichung mehrerer Anzeigen unter Beachtung 
der dem Werbungtreibenden gemäß Preisliste zu 
gewährenden Rabatte, wobei die jeweiligen Ver-
öffentlichungen auf Abruf des Auftraggebers er-
folgen. Rabatte werden nicht gewährt für Unter-
nehmen, deren Geschäftszweck unter anderem 
darin besteht, für verschiedene Werbungtrei-
bende Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine 
gemeinsame Rabattierung zu beanspruchen. Ist 
im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der 
Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen 
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb eines Jahres nach Vertragsab-
schluss abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines 
Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag-
geber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechts-
pflichten, den Unterschied zwischen dem ge-
währten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstat-
ten. Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes 
vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den 
seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen in-
nerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass.

4. Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzei-
gen in Spezialbeilagen oder Kollektiven Sonder-
preise festzusetzen.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen wer-
den Text-Millimeterzeilen dem Preis entspre-
chend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit minde-
stens einer Seite an den Text und nicht an andere 
Anzeigen angrenzen.

7. Aufträge für Anzeigen, die nur in bestimmten 
Heftnummern, bestimmten Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffent-
licht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim 
Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszufüh-
ren ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jewei-
ligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der 
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

8. Eine Stornierung von Werbeaufträgen oder 
Abrufen ist nur bis zum Anzeigenschlusstermin 
möglich. Die Stornierung muss schriftlich oder 
per Mail bei dem Verlag eingehen. Der Verlag wird 
sich dasjenige anrechnen lassen, was er in Folge 
anderweitiger Buchungen erwerben konnte oder 
böswillig zu erwerben unterlassen hat.

9. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen 
Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag mit dem Wort „An-
zeige“ deutlich kenntlich gemacht.

10. Der Verlag behält sich ohne Anerkennung ei-
ner Prüfungspflicht vor, Anzeigen – auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – abzuleh-
nen, insbesondere wenn deren Inhalt gegen Ge-
setze oder behördliche Bestimmungen verstößt, 
deren Veröffentlichung für den Verlag u. a. wegen 
des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der 
technischen Form unzumutbar ist oder diese An-
zeigen Werbung Dritter oder für Dritte enthalten. 
Aufträge für andere Werbemittel sind für den Ver-
lag erst nach Vorlage des Musters und dessen 
Billigung bindend. Soweit der Verlag von seinem 
Ablehnungsrecht bezüglich von Werbemitteln, die 
Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Ver-

bundwerbung), keinen Gebrauch macht, bedürfen 
diese in jedem Einzelfall der vorherigen schrift-
lichen Annahmeerklärung des Verlages. Diese 
berechtigt den Verlag zur Erhebung eines Ver-
bundaufschlages. Die Ablehnung einer Anzeige 
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

11. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigen-
textes und einwandfreier Druckunterlagen oder 
an derer Werbemittel ist allein der Auftraggeber 
verantwortlich. Bei der Anlieferung von digitalen 
Druckunterlagen für Anzeigen oder andere Wer-
bemittel ist der Auftraggeber verpflichtet, ord-
nungsgemäße, insbesondere dem Format oder 
technischen Vorgaben des Verlages entspre-
chende Vorlagen für Anzeigen oder andere Wer-
bemittel rechtzeitig vor Schaltungsbeginn zu lie-
fern. Kosten des Verlages für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende Änderungen der 
Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu tragen. 
Für erkennbar ungeeignete oder nicht einwand-
freie Druckunterlagen fordert der Verlag unver-
züglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die 
übliche Druckqualität der Anzeigen oder anderer 
Werbemittel im Rahmen der durch die Druckun-
terlagen gegebenen Möglichkeiten. Dies gilt nur 
für den Fall, dass der Auftraggeber die Format-
vorgaben und technischen Vorgaben des Ver-
lages bei der Anlieferung der Druckunterlagen 
erfüllt hat.

12. Druckunterlagen werden nur auf besondere 
Anforderung an den Auftraggeber zurückge-
sandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckun-
terlagen endet drei Monate nach der erstmaligen 
Veröffentlichung der Anzeige.

13. Kosten für die Erstellung von Druckunterlagen 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Aus führungen hat der Auftraggeber 
zu tragen.

14. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise 
unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollstän-

digem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zah-
lungsminderung oder eine einwandfreie Ersatz-
anzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der 
Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Der 
Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige zu ver-
weigern, wenn diese einen Aufwand erfordert, 
der unter Beachtung des Inhalts des Schuldver-
hältnisses und der Gebote von Treu und Glauben 
in einem groben Missverhältnis zu dem Leis-
tungsinteresse des Gläubigers steht oder diese 
für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Ko-
sten möglich wäre. Bei unwesentlichen Mängeln 
der Anzeige oder der Veröffentlichung eines an-
deren Werbemittels ist eine Rückgängigmachung 
des Auftrags ausgeschlossen. Lässt der Verlag 
eine ihm für die Ersatzanzeige gestellte ange-
messene Frist verstreichen oder ist die Ersatzan-
zeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auf-
traggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rückgängigmachung des Auftrages. Der Verlag 
haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus ver-
traglicher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter 
Handlung nach folgenden Bestimmungen: Bei 
grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haf-
tung im kaufmännischen Verkehr auf den Ersatz 
des vertragstypischen, vorhersehbaren Scha-
dens. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Ver-
lag nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzt wurde und nur in Höhe des vertragsty-
pischen, vorhersehbaren Schadens. Dies gilt 
nicht für das Rücktrittsrecht eines Verbrauchers 
bei einer Pflichtverletzung, die nicht in einem 
Mangel der Leistung besteht und vom Verlag zu 
vertreten ist. Die Haftung bei einer Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt. Ebenso die Haftung nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz. Reklamationen müssen – 
außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – inner-
halb von vier Wochen nach Eingang von Rech-
nung und Beleg geltend gemacht werden.

15. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Ver-
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antwortung für die Richtigkeit der zurückgesand-
ten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum Anzeigen-
schluss oder innerhalb der bei der Übersendung 
des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt wer-
den.

16. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preis-
liste ersichtlichen Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall schriftlich eine andere Zah-
lungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Et-
waige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden 
nach der Preisliste gewährt.

17. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden 
Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz 
im kaufmännischen Verkehr bzw. 5 % über dem 
Basiszinssatz im nichtkaufmännischen Verkehr 
sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Ver-
lag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begrün-
deter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auf-
traggebers ist der Verlag berechtigt, vor Beginn 
einer neuen Geschäftsverbindung und auch wäh-
rend der Laufzeit eines Abschlusses das Erschei-
nen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung des Betrages zum Anzeigen-
schlusstermin und von dem Ausgleich offenste-
hender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

18. Sind keine besonderen Größenvorschriften 
angegeben, so wird die nach Art der Anzeige üb-
liche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung 
zugrunde gelegt.

19. Bei Anzeigen aus dem Ausland erfolgt die 
Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuerbe-
rechnung unter der Voraussetzung, dass die 
Steuerbefreiung besteht und anerkannt wird. Der 
Verlag behält sich die Nachberechnung der 
Mehrwertsteuer in der gesetzlich geschuldeten 
Höhe für den Fall vor, dass die Finanzverwaltung 
die Steuerpflicht der Anzeige bejaht.

20. Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzei-
genbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigen-
auftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegs-

eiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Be-
scheinigung des Verlages über die Veröffentli-
chung und Verbreitung der Anzeige.

21. Aus einer Auflagenminderung kann nach Maß-
gabe der Ziffer 2 bei einem Abschluss über meh-
rere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt 
des mit der ersten Anzeige beginnenden Inserti-
onsjahres die zugesicherte Auflage unterschrit-
ten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein 
zur Preisminderung berechtigender Mangel, 
wenn und soweit sie bei einer zugesicherten Auf-
lage bis zu 50.000 Exemplaren mindestens 20 
v. H., bei einer zugesicherten Auflage bis zu 
100.000 Exemplaren mindestens 15 v. H., bei ei-
ner zugesicherten Auflage bis zu 500.000 Exem-
plaren mindestens 10 v. H. beträgt. Eine Auflagen-
minderung aus Gründen der Ziffer 27 dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen bleibt unbe-
rücksichtigt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen 
Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, 
wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Ab-
sinken der Auflage so rechtzeitig in Kenntnis ge-
gesetzt hat, dass dieser vor Erscheinen der An-
zeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

22. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Ge-
schäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder bei öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen 
Ge richts stand der Sitz des Verlages. Soweit An-
sprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren 
geltend gemacht werden, bestimmt sich der Ge-
richtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren 
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei 
Nicht-Kaufleuten, zum Zeitpunkt der Klageerhe-
bung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz 
des Verlages vereinbart.

23. Anzeigenaufträge durch eine Agentur werden 
in deren Namen und auf deren Rechnung ange-

nommen. Die Werbungsmittler und Werbeagen-
turen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, 
Verträgen und Abrechnungen mit den Werbung-
treibenden an die Preisliste des Verlages zu hal-
ten. Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung in 
Höhe von 15 % bezogen auf das jeweils vermit-
telte Kundennetto (Bruttotarifpreis abzüglich 
kundenorientierter Rabatte) darf an den Auftrag-
geber weder ganz noch teilweise weitergegeben 
werden.

24. Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab 
Inkrafttreten auch für laufende Aufträge, wenn 
nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung ge-
troffen wurde.

25. Wird für konzernverbundene Unternehmen 
eine gemeinsame Rabattierung beansprucht, ist 
der schriftliche Nachweis einer Kapitalbeteiligung 
von mehr als 50 % erforderlich. Konzernrabatte 
bedürfen in jedem Fall der ausdrücklichen schrift-
lichen Bestätigung durch den Verlag.

26. Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle 
zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rechte 
besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verant-
wortung für den Inhalt und die rechtliche Zuläs-
sigkeit der für die Insertion zur Verfügung ge-
stellten Text- und Bildunterlagen sowie der zuge-
lieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag im 
Rahmen des Anzeigenauftrages von allen An-
sprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung 
gesetzlicher Bestimmungen oder aufgrund pres-
serechtlicher Vorschriften entstehen können. Bei 
Veröffentlichung von Gegendarstellungen be-
stimmen sich die zu ersetzenden Kosten nach 
Maßgabe des Anzeigentarifs. Ferner wird der 
Verlag von den Kosten zur notwendigen Rechts-
verteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, den Verlag nach Treu und Glauben 
mit Informationen und Unterlagen bei der Rechts-
verteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen.

27. Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämt-
liche für die Nutzung der Werbung in Print- und 
Online- Medien aller Art (einschließlich Internet) 
erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, 
Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, insbe-
sondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbrei-

tung, Übertragung, Sendung, öffentlichen Zu-
gänglichmachung, Entnahme aus einer Daten-
bank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in 
dem für die Durchführung des Auftrages notwen-
digen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in 
allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen.

28. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer 
 Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger 
 Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner 
Rohstoff- oder Energieverknappung und derglei-
chen – sowohl im Betrieb des Verlages als auch 
in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur 
Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat 
der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der ver-
öffentlichten Anzeigen, wenn die Druckschrift mit 
80 % der im Durchschnitt der letzten vier Quar-
tale verkauften oder auf andere Weise zugesi-
cherten Auflage vom Verlag ausgeliefert worden 
ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird 
der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis ge-
kürzt, in dem die zugesicherte Auflage zur tat-
sächlich ausgelieferten Aufla ge steht. Auflagen-
minderungen aus Gründen des vorstehenden 
Satzes bleiben im Rahmen von Ziffer 20 dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberück-
sichtigt.

29. Advertorials sind fremdproduzierte Teile, die 
sich in Form und Aufmachung deutlich von den 
redaktionellen Teilen der Druckschrift (in Typo, 
grafischen Elementen, Farbigkeit, Spaltigkeit) 
unterscheiden müssen. Sie enthalten Text und 
Werbung Dritter. Sie sind grundsätzlich mit einem 
eigenen Impressum zu versehen. Das Advertorial 
kann durch den Verlag mit dem Wort „Anzeige“ 
ohne Rücksprache gekennzeichnet werden. Der 
Verlag behält sich die Veröffentlichung nach Vor-
lage eines verbindlichen Musters vor sowie das 
Recht, bei besonderen Publikationen Sonder-
preise festzusetzen. Dem Verlag ist das Adverto-
rial mindestens zehn Werktage vor Druckunterla-
genschluss zur Prüfung und Billigung vorzulegen.

30. Der Ausschluss von Wettbewerbern des Wer-
bungtreibenden wird nicht zugesichert.
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